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EUV  Vertrag über die Europäische Union (Fassung seit dem Vertrag von 

Lissabon)
EUV a. F. Vertrag über die Europäische Union (Fassung vor dem Vertrag von 

Lissabon)
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EVV Vertrag über eine Verfassung für Europa
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWS Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
f.  folgende (Einzahl)
ff.  folgende (Mehrzahl)
Fn. Fußnote
fortgef. fortgeführt
Frankfurt a. M. Frankfurt am Main
FS Festschrift
GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
GenTG Gesetz zur Regelung der Gentechnik
GG Grundgesetz
GRCh Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Fassung seit dem 

Vertrag von Lissabon)
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GRUR Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht

GRUR Int Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht, Internationaler Teil

GVO genetisch veränderte Organismen
Hrsg. Herausgeber
HS  Halbsatz
i. d. F. in der Fassung
i. e. S. im engeren Sinne
i. V. m. in Verbindung mit
i. w. S. im weiteren Sinne
JA  Juristische Arbeitsblätter
JÖR Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart
JuS Juristische Schulung
JZ Juristen-Zeitung
KOM Kommission
KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissen-

schaft
lit. littera (Buchstabe)
LMuR Lebensmittel und Recht
Losebl. Loseblatt
MJ Maastricht Journal of European and Comparative Law
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
NJW Neue Juristische Wochenschrift
No. Number
Nr. Nummer
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
RIW Recht der Internationalen Wirtschaft
RL Richtlinie
RMC Revue du Marché Commun
Rn. Randnummer(n)
Rs. Rechtssache
RTDE Revue trimestrielle de droit européen
S. Seite, Satz
s. a.  siehe auch
Slg. Sammlung
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sog. sogenannte, sogenanntes, sogenannten
Sp. Spiegelstrich
StoffR Stoffrecht
u. a. unter anderem, und andere
UAbs. Unterabsatz
Urt. Urteil
v. vom, von
Var.  Variante
verb. Rs. verbundene Rechtssache
Verw Die Verwaltung
VerwArch Verwaltungsarchiv
vgl.  vergleiche
VO Verordnung
Vol.  Volume
Vorb. Vorbemerkung
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht
z. B. zum Beispiel
ZEuS Zeitschrift für Europarechtliche Studien
ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung
ZG  Zeitschrift für Gesetzgebung
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZLR Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht
ZÖR  Zeitschrift für öffentliches Recht
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht



„Komitologie:
Der Europäische Da-Vinci-Code.“1

Einführung

Nach dem System der Europäischen Gemeinschaft,2 welches im Gegen-
satz zum Grundgesetz nicht auf einer klassischen Gewaltenteilung, sondern 
auf dem „institutionellen Gleichgewicht“3 beruhte, war grundsätzlich die 
Kommission4 das zentrale Exekutivorgan, das die durch den Gemeinschafts-
gesetzgeber5 geschaffenen Rechtsakte (auch Basisrechtsakte genannt) durch-
zuführen hatte. Diese Aufgabe wurde der Kommission vom Rat6 übertragen 
(Art. 202, 3. Sp. und Art. 211, 4. Sp. EG). In jedem Basisrechtsakt waren 

11 Der österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel bei der Abschlusspresse-
konferenz zum Europäischen Rat im Juni 2006, zitiert nach Schusterschitz, Europa 
Blätter 2006, 176.

2 Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 wurde 
die Existenz der Europäischen Gemeinschaft beendet. Rechtsnachfolgerin der Euro-
päischen Gemeinschaft ist die Europäische Union, Art. 1 UAbs. 3 EUV. Der EG-
Vertrag wurde in den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im 
Folgenden: AEUV) umbenannt, Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, ABlEU C 83 v. 30.03.2010, S. 49.

3 Der Begriff des „institutionellen Gleichgewichts“ wurde vom EuGH geprägt. 
EuGH, Urt. v. 22.05.1990 – Rs. C-70 / 88, Slg. 1990, I-2041 ff., Rn. 21 f. – Parla-
ment / Rat der Europäischen Gemeinschaften: „Die Verträge haben […] ein System 
der Zuständigkeitsverteilung zwischen den verschiedenen Organen der Gemein-
schaft geschaffen, das jedem Organ seinen eigenen Auftrag innerhalb des institu-
tionellen Gefüges der Gemeinschaft und bei der Erfüllung der dieser übertragenen 
Aufgaben zuweist. Die Wahrung des institutionellen Gleichgewichts gebietet es, 
daß jedes Organ seine Befugnisse unter Beachtung der Befugnisse der anderen 
Organe ausübt“. Das institutionelle Gleichgewicht im Gemeinschaftsrecht war so-
mit anders als die klassische Gewaltenteilung kein autonomes Prinzip, sondern eine 
Ausprägung der zwischen den Organen der Gemeinschaft bestehenden Zuständig-
keitsverteilung. 

4 Die offizielle Bezeichnung seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
lautet: „Europäische Kommission“, Art. 13 Abs. 1 EUV. In den Vertragsdokumenten 
(und auch in dieser Arbeit) ist aber vereinfachend weiterhin von der „Kommission“ 
die Rede.

5 Der Begriff des „Gemeinschaftsgesetzgebers“ für den Rat (respektive Rat und 
Parlament) hatte sich in der Europäischen Gemeinschaft eingebürgert und wurde 
auch vom EuGH verwendet, siehe bereits EuGH, Urt. v. 15.07.1970 – Rs. 41 / 69, 
Slg. 1970, 661 ff. – ACF Chemiefarma NV / Kommission. So auch Härtel, Handbuch 
Europäische Rechtsetzung, 2006, § 9 Rn. 1.

6 Die offizielle Bezeichnung seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
lautet: „Europäischer Rat“, Art. 13 Abs. 1 EUV. In dieser Arbeit wird aber weiterhin 
vereinfachend von dem „Rat“ gesprochen. 
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die Befugnisse der Kommission sowie die Modalitäten für die Ausübung 
dieser Befugnisse festgelegt.

„Die fortschreitende Konkretisierung einer Regelung über die verschiede-
nen Stufen einer hierarchisch gegliederten Rechtsordnung“7 – um deren 
europarechtliche Form es im Folgenden gehen wird – ist auch in den ver-
schiedensten nationalen Rechtsordnungen ein bekanntes Phänomen: Der 
Erlass von Durchführungsbestimmungen zu den vom Parlament8 beschlos-
senen Gesetzen wird zuweilen der Exekutive überlassen. Mit der Übertra-
gung der Durchführungsbefugnisse soll das parlamentarische Gesetzge-
bungsverfahren aus Effizienzgründen von der Befassung mit nicht wesent-
lichen Regelungen entlastet werden.

Auf europäischer Ebene haben sich die Mitgliedstaaten bei der Durchfüh-
rungsrechtsetzung allerdings ein Mitspracherecht ausbedungen: Bei dem 
Erlass von Durchführungsmaßnahmen wird die Kommission von Ausschüs-
sen, die aus Vertretern der Mitgliedstaaten bestehen, beraten oder – negativ 
ausgedrückt – kontrolliert.9

Für dieses Ausschusswesen hat sich der Begriff „Komitologie“ eingebür-
gert. Die Kritik an dem Komitologieverfahren als Bestandteil des europäi-
schen Rechtsetzungsprozesses ist im Laufe seines 50-jährigen Bestehens nie 
abgerissen.10 Die Komitologie gilt als Inbegriff der Intransparenz, als schwer 
nachvollziehbare Rechtsetzungstätigkeit „hinter verschlossenen Türen“.11 
An die Öffentlichkeit gelangten in der Regel nur vereinzelte, besonders 
brisante Fälle, wie etwa die BSE-Krise oder die Beendigung des Gen-Mo-
ratoriums.12 Zudem sparten Politiker nicht mit anmutenden Metaphern und 

7 Siehe v. Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008, S. 202.
8 Die offizielle Bezeichnung vor und nach dem Inkrafttreten des Vertrags von 

Lissabon lautet „Eurpäisches Parlament“, Art. 7 Abs. 1 EG; nunmehr Art. 13 Abs. 1 
EUV. Im Verlauf dieser Arbeit wird vereinfacht teilweise auch nur von dem „Parla-
ment“ gesprochen. 

9 Siehe G. Sydow, Verwaltungskooperation in der Europäischen Union, 2004, 
S. 80.

10 Vgl. etwa zum Vorwurf des Demokratiedefizits der Komitologie Bleckmann, 
JZ 2001, 53 (55 ff.); v. Danwitz, Zwischen Symbolismus und Realismus, Internatio-
nale Politik 2001, 37 (42). 

11 Ähnlich Everling, in: v. Bogdandy / Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungs-
recht, 2. Aufl. (2009), S. 961 (980); Pollack, Comparative Political Studies 2003, 
125 (129); H. Hofmann / Töller, Staatswissenschaften und Staatspraxis, 1998, 209 
(214). 

12 Seifert, Die Durchführung des Gemeinschaftsrechts durch die Europäische 
Kommission als Teil europäischer „Gesetzgebungstätigkeit“ – aktuelle Rechtslage 
und Modell der Europäischen Verfassung, EI Working Paper Nr. 72, 2006, S. 5;  
G. Sydow, Verwaltungskooperation in der Europäischen Union, 2004, S. 81; siehe 
dazu auch noch ausführlich Teil 2 D. und F. 
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drastischen Übertreibungen, um ihr Missfallen an der Komitologie deutlich 
zum Ausdruck zu bringen: Der österreichische Bundeskanzler Wolfgang 
Schüssel beispielsweise bezeichnete bei der Abschlusspressekonferenz zum 
Europäischen Rat im Juni 2006 die Komitologie als „eine Art Da-Vinci-
Code, den es zu entschlüsseln gilt“13. Ebenso illustrativ war 1999 der Aus-
spruch des Vorsitzenden des konstitutionellen Ausschusses im Europäischen 
Parlament Biagio de Giovanni: „La comitatologia è un inferno“14. Es hand-
le sich dabei, so der Abgeordnete weiter, „um ein scheinbar technisches 
Problem, in Wahrheit aber um ein zutiefst politisches Problem, nämlich um 
das Problem der Kontrolle von Durchführungsmaßnahmen und der Zustän-
digkeit für die Kontrolle von Durchführungsmaßnahmen“15. Charakterisie-
rungen wie die „Unterwelt der Ausschüsse“16 und „twilight zone“17 fielen 
ebenfalls im politischen und sogar im rechtswissenschaftlichen Diskurs.

Ist das Komitologieverfahren tatsächlich eine Art Hölle, eine Feuers-
brunst? Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon18 haben sich nicht 
nur die einschlägigen Artikel geändert, nach denen die Kommission ermäch-
tigt wird, Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Das System der Durchfüh-
rungsrechtsetzung wurde vielmehr einer grundlegenden Reform unterworfen. 
Dies betrifft auch die Komitologie. Es stellt sich mithin die Frage, ob die 
Kritik an der Durchführungsrechtsetzung im Allgemeinen und an der Komi-
tologie im Besonderen nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
verstummt ist.

A. Ziel der Untersuchung

Diese aktuellen Entwicklungen werden zum Anlass genommen, die 
Rechtsetzungstätigkeit der Kommission in dem bedeutsamen Bereich der 
Komitologie vor und nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu 
vergleichen und ihre Auswirkungen auf die Unionsbürger zu analysieren 
sowie – sofern erforderlich – Reformvorschläge zu unterbreiten. In diesem 
Zusammenhang werden einige relevante Regelungsgebiete, die eine nähere 

13 Zitiert nach Schusterschitz, Europa Blätter 2006, 176.
14 „Die Komitologie ist ein Inferno“, zitiert und übersetzt nach Tichy, ZfRV 2000, 

134.
15 Ebd.
16 Große Hüttmann, Gesellschaft Wirtschaft Politik, 2002, 187.
17 Lenaerts / Verhoeven, in: Joerges / Dehousse (Hrsg.), Good Governance in 

Europe’s Integrated Market, 2002, S. 35 (48).
18 Volltitel: Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäi-

sche Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unter-
zeichnet in Lissabon am 13. Dezember 2007, in Kraft getreten am 1. Dezember 
2009, ABlEU C 306 v. 17.12.2007, S. 1.


